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(5) Den Angehörigen aller Schichten des Volkes wird die 
[Möglichkeit gegeben, ohne Unterbrechung ihrer Berufs
tätigkeit Kenntnisse in Volkshochschulen zu erwerben.

Artikel 39
(1) Jedem Kind muß die Möglichkeit zur allseitigen Ent

faltung seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte 
gegeben werden. Der Bildungsgang der Jugend darf nicht 
abhängig sein von der sozialen und wirtschaftlichen Lage 
des Elternhauses. Vielmehr ist Kindern, die durch soziale 
Verhältnisse benachteiligt sind, besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwemden. Der Besuch der Fachschule, der Oberschule 
und der Hochschule ist Begabten aus allen Schichten des 
Volkes zu ermöglichen.

(2) Es besteht Schulgeldfreiheit. Die Lernmittel an den 
Fflichtschulen sind unentgeltlich. Der Besuch der Fach
schule, Oberschule und Hochschule wird im Bedarfsfälle 
durch Unterhaltsbeihilfen und andere Maßnahmen geför
dert.

Artikel 40
(1) Der Religionsunterricht ist Angelegenheit der Reli

gionsgemeinschaften. Die Ausübung des Rechtes wird ge
währleistet.

V. Religion und Religionsgemeinschaften

Artikel 41
(1) Jeder Bürger genießt volle Glaubens- und Gewissens

freiheit. Die ungestörte Religionsausübung steht unter 
dem Schutz der Republik.

(2) Einrichtungen von Religionsgemeinschaften, religiöse 
Handlungen und der Religionsunterricht dürfen nicht für


